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1. Zweck, Benützungsrecht 
1Die Schützenstube ist an den offiziellen Schiesstagen ausschliess-
lich für die Schützengesellschaft Aeugst am Albis (SG) reserviert. 
Massgebend sind die Schiesstage gemäss Schiesskalender der SG, 
welcher im März öffentlich publiziert wird. 
2Zudem finden darin weitere Anlässe der SG wie Vorstandssitzun-
gen, Mitgliederversammlungen etc. statt. 
3Ansonsten kann die Schützenstube an weitere Vereine, Behörden 
oder Privatpersonen für Anlässe, Feiern, Sitzungen etc. vermietet 
werden. 

 

2. Verwaltung, Benützungsgesuche 
1Die Schützenstube untersteht der Aufsicht und der Verwaltung 
durch das mit der Hauswartung beauftragte Vorstandsmitglied. 
2Diese Person entscheidet über die Belegung, wobei öffentliche An-
lässe Vorrang haben, und trifft nötige Anordnungen. 
3Für die Benützung der Schützenstube ist auf dem dafür vorgese-
henen Formular ein Mietvertrag abzuschliessen. Die Reservation ist 
erst dann gültig, wenn der Mietvertrag beidseitig unterzeichnet ist. 

 

3. Objekt / Umfang 
1Die Vermietung umfasst: 

- Schützenstube, welche Platz bietet für 50 - 60 Personen 

- Warmluft-Cheminée 

- Küche mit Elektroherd und Backofen, Kühlschrank, Spültrog, Ge-
schirrspüler, Pfannen, Geschirr und Besteck für ca. 70 Personen, 
Abwasch- und Putzmaterial, Geschirrtücher (werden von der SG 
gewaschen) 

- WC-Anlagen mit Seife, WC- und Handpapier 

- Gedeckter Aussenplatz und vorhandene Festbank-Garnituren 
2Die Benützung der umliegenden Wiese ist nur nach vorgängiger 
Rücksprache mit der Gemeinde gestattet. 
3Die Schiessanlage ist nicht Gegenstand der Vermietung und der 
Zutritt zur Schiessanlage ist verboten.  
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4. Pflichten Mieterinnen/Mieter 
1Die Art der Veranstaltung ist im Mietvertrag zu vermerken. 
2Die Mieterin bzw. der Mieter ist für Ruhe, Ordnung und sorgfältige 
Behandlung der überlassenen Räume, Einrichtungen und Geräte 
verantwortlich. Die im Mietvertrag aufgeführte Person haftet der SG 
gegenüber für die Mietgebühren und alle weiteren im Zusammen-
hang mit der Miete der Schützenstube entstandenen Kosten und all-
fälligen Schäden am Mietobjekt und dessen Umgebung. Defektes 
Inventar wird zum Anschaffungspreis verrechnet. 
3Zwischen 22.00 Uhr und 07.00 Uhr ist gebührend auf die Nachtru-
he der Nachbarschaft Rücksicht zu nehmen. In dieser Zeit ist 
draussen keine laute Musik oder das Ablassen von Knallkörpern er-
laubt. Für die Einhaltung dieser Bestimmung ist die im Mietvertrag 
aufgeführte Person zuständig und sie haftet bei allfälliger Nichtein-
haltung sowie bei Reklamationen. 
4Bewilligungen für Anlässe gestützt auf die Polizeiverordnung der 
Gemeinde Aeugst am Albis sind vorgängig einzuholen. 
5Die benützten Anlagen und Einrichtungen sowie das Geschirr sind 
nach dem Anlass durch die Mieterinnen und Mieter sofort zu reini-
gen. Diese werden bei der Abgabe kontrolliert. 
6Ist die Sauberkeit mangelhaft, so erfolgt eine Nachreinigung durch 
die SG zu Lasten der Mieterin/des Mieters. 
7Alle Beschädigungen an festem oder beweglichem Mobiliar sind 
sofort der SG zu melden.  
8Es darf keinerlei bewegliches Mobiliar und Geschirr aus der Schüt-
zenstube entfernt werden. 
9Die Einrichtung der Schützenstube darf nicht ins Freie gebracht 
werden. Draussen dürfen nur die Festbank-Garnituren benützt wer-
den. 
10Die Türe zur Schiessanlage muss während des Anlasses immer 
zugeschlossen bleiben. 
11Nichtentflammbare Dekorationen dürfen nur so angebracht wer-
den, dass keine Beschädigungen von Böden, Wänden und Decke 
entstehen. 
12Dekorationen sind sofort nach dem Anlass wieder vollständig zu 
entfernen. 
13Kehricht und Leergut muss mitgenommen werden. 
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14Beim Verlassen des Raumes muss das Feuer und die Glut im 
Cheminée erloschen sein und die Scheiben sind zu schliessen. Die 
Asche ist im Cheminée zu belassen. 
15Das Verbrennen von Papier und Abfällen ist nicht gestattet. Holz 
steht zur Verfügung. Kinder dürfen nur unter Aufsicht einer erwach-
senen Person das Cheminée bedienen. 
16Nach der Beendigung des Anlasses sind alle Fenster und Fenster-
läden zu schliessen. Die WC's sind mit dem Schlüssel abzuschlies-
sen. Die Hinterausgangstüre ist mit dem Drehknopf abzuschliessen. 

 

5. Übernahme und Rückgabe der Schützenstube 
1Die Übergabe der Schützenstube und der Schlüssel erfolgt nach 
vorheriger Absprache, frühestens 24 Std. vor dem Anlass. 
2Die Rückgabe erfolgt in gereinigtem Zustand bis spätestens am 
Folgetag, 12.00 Uhr bzw. nach vorheriger Absprache. 
3Die WC's sind zu reinigen. Die chemischen Pissoirs dürfen nicht 
gereinigt werden! 
4Die Böden sind feucht aufzunehmen. 
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6. Vermietungsgebühren 
1Die Gebühren pro Veranstaltung und Tag betragen: 

- Sitzungen, Mo. - Fr., bis zu 3 Std. Fr. 100.-- 

- Mitglieder der SG, nur für eigenen Gebrauch Fr. 120.-- 

- Öffentliche Nutzungen durch Gemeinde, Schule, Kirche Fr.180.--, 
 bei Veranstaltungen mit mehr als 60 Personen Fr. 250.--,  
 sofern keine anderslautende Regelung 

- Ortsansässige Vereine, Parteien Fr. 180.-- 

- übrige Einwohnerinnen/Einwohner von Aeugst am Albis Fr.250.-- 

- auswärtige Personen, Vereine, Firmen etc. Fr. 350.-- 

- pro zusätzlicher Tag Fr. 50.-- 

- Holz für Cheminée (Oktober - Mai) zusätzl. Fr. 30.-- 

- Nachreinigung bei mangelhafter Sauberkeit pro Std. Fr. 60.-- 
2Die Mietgebühr ist ohne anderslautende Vereinbarung vor der 
Übernahme der Schützenstube zu bezahlen. Alle weiteren Kosten 
sind in Bar bei der Rückgabe zu bezahlen. 
3Wird die Schützenstube trotz abgeschlossenem Vertrag nicht be-
nützt und erfolgt keine Abmeldung bis zwei Wochen vor dem An-
lass, so ist die halbe Mietgebühr geschuldet. 
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7. Weitere Bestimmungen 
1Das Rauchen im Rauminnern ist untersagt. 
2Die feuerpolizeilichen Vorschriften sind zu beachten und einzuhal-
ten. Alle Ausgänge sind stets frei zu halten. 
3Bei Veranstaltungen Jugendlicher unter 18 Jahren ist die Aufsicht 
durch mindestens eine erwachsene Person erforderlich. Diese ist 
entsprechend verantwortlich und haftet bei allfälligen Schäden. 
4Die Hauswartung hat jederzeit das Recht, Anlässe in der Schüt-
zenstube zwecks Kontrollen und Aufsicht zu betreten. 
5Bei Anlässen mit Wirtschaftsbetrieb ist der Mieter/die Mieterin für 
die Beschaffung der Festwirtschaftsbewilligung selber verantwort-
lich. 

 

8. Haftung 

Die Schützengesellschaft Aeugst am Albis und die Hauswartung 
lehnen bei Unfällen jegliche Haftung gegenüber Benützern und Dritt-
personen und bei Schadenfällen jegliche Ersatzansprüche ab. 

 

9. Parkplätze 
12-3 Parkplätze stehen neben dem Schützenhaus für die Einrichten-
den Personen zur Verfügung. 
2Alle weiteren Personen benützen bitte die Parkplätze beim Schul-
haus oder hinter dem Fussballfeld. Bitte nicht auf dem Vorplatz, 
dem Spielplatz oder entlang der Strasse parkieren. 

 

 

Fühlen Sie sich wie zu Hause und benehmen Sie sich auch so!! 

Der Ausbau der Schützenstube erfolgte durch viele Stunden Fron-
arbeit der Vereinsmitglieder und kostete die Schützengesellschaft 

Aeugst am Albis viel Geld. 

Wir wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt in der Schützenstu-
be in Aeugst am Albis. 

 

 


